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Bereitstellung der notwendigen Betriebskosten nach § 19 Kinderbildungsgesetz 
KiBiz 

 
Haushaltsmittel 
vorhanden 

 
ja 

Wenn ja 
 

Wenn nein 
Deckungsvorschlag: 

  nein Kostenstelle:        Kostenstelle:        
  entfällt Kostenträger:       Kostenträger:       
    Sachkonto:           Sachkonto:           
Stellungnahme Kämmerer: 
      

 
 
Sachverhalt: 
 
Im Rahmen der Jugendhilfeplanung sind in der Sitzung des Jugendhilfeausschuss am 04.02.2009 die 
neuen Gruppenformen für das Kindergartenjahr 2009/2010 vorgestellt worden, die gem. § 19 des 
Kinderbildungsgesetz die Berechnungsgrundlagen für die Finanzierung der Kindertageseinrichtungen 
bilden. 
Entsprechend dieser Gruppen hatten/haben die Erziehungsberechtigten die Möglichkeit, für ihr Kind 
Betreuungszeiten zwischen 25, 35 und 45 Stunden zu wählen. 
Die sich aus den Buchungszeiten ergebenden Kindpauschalen, die bis zum 15.3. eines jeden Jahres dem 
Land Nordrhein-Westfalen zu melden sind,  bilden  die Gesamtbetriebskosten und somit die 
Zuschussgrundlage.  
Da das Haushaltsjahr nicht mit dem Kindergartenjahr übereinstimmt, ist eine entsprechende frühzeitige 
Haushaltsplanung bzw.  –anpassung  unter den genannten Bedingungen nicht möglich. Aus diesem 
Grunde schlägt die Verwaltung dem Rat der Stadt Niederkassel vor, die Verwaltung zu ermächtigen, 
notwendige personelle Anpassungen im Rahmen der personellen Mindestausstattung nach KiBiz zu 
tätigen und die erforderlichen Mittel zur Verfügung zu stellen.  
 
Es ergeht folgende Beschlussempfehlung an den Rat: 
  
 
 Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Niederkassel fasst folgenden Beschluss: 
 
Sollte aufgrund des Buchungsverhaltens der Eltern die zum 15.3. eines jeden Jahres dem Land zu 
meldenden Gruppenstrukturen Personalmehrbedarf erfordern, wird die Verwaltung ermächtigt die 
personellen Maßnahmen zu veranlassen. Die zur Deckung des Mindestpersonalbedarfs nach dem 
Kinderbildungsgesetz benötigten Betriebskosten werden  überplanmäßig zur Verfügung gestellt. 


